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Ostern, wenn der Lenz erwacht, 

jubelt jedes Kind und lacht,

denn zu dieses Tages Feier 

gibt es bunte Ostereier.

Ich wünsche Ihnen und  

Ihren Familien - auch im

Namen der Mitarbeiter der  

Verbandsgemeinde - eine

frohe und sonnige Osterzeit!

Ihre Ute Pesselt

Verbandsgemeindebürgermeisterin
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Bekanntmachung
Der Unterhaltungsverband „Ilse/Holtemme“ gibt mit Schreiben vom 
24.1.2023 bekannt, dass die Gewässerschau für den Gewässerschaubezirk 8

am Donnerstag, 13. April 2023, stattfindet.

Treffpunkt: 8.00 Uhr am Rathaus Harsleben, 
Lange Straße 15, 38829 Harsleben

Es betrifft folgende Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Vorharz:
• Gemeinde Groß Quenstedt
• Gemeinde Harsleben
• Stadt Wegeleben
• Stadt Schwanebeck einschließlich Ortsteil Nienhagen
• Gemeinde Ditfurt
• Gemeinde Selke-Aue Ortsteil Heteborn und
• Gemeinde Hedersleben.

Hinweise und Anregungen nimmt der Schaubeauftragte Herr Werner 
Fiedler unter der Telefonnummer 0162 6974198 entgegen.

Interessierte Bürger können an der Gewässerschau teilnehmen bzw. 
sich an den Schaubeauftragten wenden.

gez. Epperlein
Bauamtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung
Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft gibt mit 
Schreiben vom 14. Februar 2023 bekannt, dass die Deich- und Gewäs-
serschau für den Abschnitt 2 der Holtemme, Deich links, Halberstadt 
bis Groß Quenstedt, Assebach-Rückstaudeich links, Groß Quenstedt 
bis Nienhagen

am Mittwoch, 19. April 2023, 9.00 Uhr

Treffpunkt: Halberstadt, am Parkplatz Halberstädter See
stattfindet.

Hinweise und Anregungen nimmt der Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft, Flussbereich Halberstadt, Telefon 03941 
5739-0 entgegen. 

Die genannten Termine gelten vorbehaltlich von Änderungen aus aktu-
ellem Anlass. Die Deich- und Gewässerabschnitte werden abgelaufen 
bzw. abgefahren, die An- und Abfahrt ist selbst abzusichern.

Interessierte Bürger können an der Gewässerschau teilnehmen.

gez. Epperlein
Bauamtsleiter

Verbandsgemeinde Vorharz
Öffnungszeiten

Montag 09:00 - 11:30 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:30 Uhr

Postanschrift
Markt 7, 38828 Wegeleben
Tel. 039423 851-0
Fax 039423 851-91
info@vorharz.net
weitere Verwaltungsgebäude
Kapellenstr. 16, 39397 Schwanebeck
Quedlinburger Str. 10, 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite 
www.vorharz.net

Verbandsgemeinde Vorharz

Das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz erscheint monatlich und wird an alle erreichbaren Haushalte kostenlos verteilt.

- Herausgeber: Verbandsgemeinde Vorharz, Markt 7, 38828 Wegeleben
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon (0 35 35) 4 89 -0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Vorharz, Frau Pesselt
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche insbesondere aus Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Nächster 
Erscheinungstermin:
Donnerstag, 
der 20. April 2023

Nächster 
Redaktionsschluss:
Dienstag, 
der 28. März 2023

Nächster 
Anzeigenschluss:
Dienstag, 
der 11. April 2023, 9.00 Uhr
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Kommunikations- und Dialogfähigkeit abverlangt.
Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsa-
chen (gegen Erwachsene) bis zum 31.03.2023 bei der Verbandsgemeinde 
Vorharz, Tel.: 03942385142, E-Mail: info@vorharz.net.
Ein Formular kann von der Internetseite der Verbandsgemeinde unter 
www.vorharz.net oder www.schoeffenwahl2023.de heruntergeladen 
werden. Das Formular erhalten Sie auch in unseren Verwaltungsstandor-
ten Wegeleben, Schwanebeck und Wedderstedt.
Interessenten für das Amt eines Jugendschöffen richten ihre Bewerbung 
an das Jugendamt des Landkreises Harz, Tel.: 03941/59702111, E-Mail: 
jugendamt@kreis-hz.de.
Ein Formular kann von der Internetseite des Landkreis Harz unter 
www.kreis-hz.de oder www.schoeffenwahl2023.de heruntergeladen wer-
den. Das Formular erhalten Sie auch in unseren Verwaltungsstandorten 
Wegeleben, Schwanebeck und Wedderstedt.

Öffentliche Ausschreibung des Ehrenamtes der 
Schiedsperson in der Verbandsgemeinde Vorharz
Wegen des Ablaufs der Amtszeit sucht die Verbandsgemeinde Vorharz für 
die Schiedsstelle Bode-Selke-Aue eine neue Schiedsperson.
Zum Amtsbezirk der Schiedsstelle Bode-Selke-Aue gehört die Gemeinde 
Ditfurt, die Gemeinde Hedersleben und die Gemeinde Selke-Aue mit den 
Ortsteilen Hausneindorf, Heteborn und Wedderstedt. Insgesamt zählt der 
Amtsbezirk 4.157 Einwohner.
Die Schiedsperson wird für eine Amtszeit von 5 Jahren durch den Ver-
bandsgemeinderat gewählt und durch das Amtsgericht Quedlinburg be-
stätigt und berufen. Sie unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht des 
Amtsgerichts Quedlinburg. Die Schiedspersonen werden auf Kosten der 
Verbandsgemeinde Vorharz für ihr Amt u. a. durch das Schiedsamtssemi-
nar und regionalen Fortbildungsveranstaltungen des Bundes Deutscher 
Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. - BDS - hinreichend ausgebildet.
Zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen besteht die Aufgabe 
der Schiedspersonen darin, festgefahrene Konfliktsituationen und verhär-
tete Fronten durch Verhandlungsgeschickt aufzubrechen und dadurch klei-
nere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zivilrechtlicher und 
strafrechtlicher Art zu schlichten und durch Abschluss eines entsprechend 
zu protokollierenden Vergleichs zu beenden. Die Schiedsperson wird in 
vielfältigen Bereichen tätig, z. B. in Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei der 
Beachtung der Hausordnung, bei Schmerzensgeld und sonstigen Scha-
densersatzansprüchen, aber auch in Fällen leichter Körperverletzung, des 
Hausfriedensbruchs, der Beleidigung oder der Sachbeschädigung.

Schöffenwahl 2023
Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und Jugend-
schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in

der Stadt Wegeleben insgesamt _2_ Personen,
in der Stadt Schwanebeck insgesamt _2_ Personen,
in der Gemeinde Harsleben insgesamt _2_ Personen,
die am Amtsgericht Halberstadt und Landgericht Magdeburg als Vertre-
ter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.
Gesucht werden in
in der Gemeinde Ditfurt insgesamt _eine_ Person,
in der Gemeinde Hedersleben insgesamt _eine_ Person,
in der Gemeinde Selke-Aue insgesamt _eine_ Person,

die am Amtsgericht Quedlinburg und Landgericht Magdeburg als Vertre-
ter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.
Die Gemeindevertretung (der Stadt- bzw. Gemeinderat) und der Jugend-
hilfeausschuss (des Landkreis Harz) schlagen doppelt so viele Kandi-
daten vor, wie an Schöffen bzw. Jugendschöffen benötigt werden. Aus 
diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht 
in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen. Gesucht 
werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Gemeinde wohnen und 
am 01.01.2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. 
Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache aus-
reichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren we-
gen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von 
öffentlichen Ämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch 
hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Po-
lizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) 
und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden. Schöffen 
sollten über soziale Kompetenz verfügen, d. h. das Handeln eines Men-
schen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden 
Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen 
Richter müssen Beweise würdigen, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich ein bestimmtes Geschehen wie in der Anklage behauptet ereignet hat 
oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten oder Urkun-
den ableiten können. Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe mitbringen 
muss, kann sich aus beruflicher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem 
Engagement rekrutieren. Dabei steht nicht der berufliche Erfolg im Mit-
telpunkt, sondern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben 
wurde. Schöffen in Jugendstrafsachen sollen über besondere Erfahrung 
in der Jugenderziehung verfügen.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße 
Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geis-
tige Beweglichkeit und - wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes - ge-
sundheitliche Eignung. Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für 
das Amt nicht erforderlich. Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren 
kennen, über Rechte und Pflichten informiert sein und sich über die Ur-
sachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken 
gemacht haben. Sie müssen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über 
ihre Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden. Wer 
zum Richten über Menschen berufen ist, braucht Verantwortungsbewusst-
sein für den Eingriff durch das Urteil in das Leben anderer Menschen. 
Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen 
Situationen gewahrt werden, etwa wenn der Angeklagte aufgrund seines 
Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat zutiefst unsympathisch ist 
oder die öffentliche Meinung bereits eine Vorverurteilung ausgesprochen 
hat. Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Ver-
urteilung und jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Ge-
richt erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand verurteilt werden. 
Jedes Urteil - gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch - haben die 
Schöffen daher mit zu verantworten. Wer die persönliche Verantwortung 
für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für die Versagung von Bewährung 
oder für einen Freispruch wegen mangelnder Beweislage nicht überneh-
men kann, sollte das Schöffenamt nicht anstreben. In der Beratung mit 
den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren Urteilsvorschlag standhaft 
vertreten können, ohne besserwisserisch zu sein, und sich von besseren 
Argumenten überzeugen lassen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht 
in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie müssen sich verständlich 
ausdrücken, auf den Angeklagten wie andere Prozessbeteiligte eingehen 
können und an der Beratung argumentativ teilnehmen. Ihnen wird daher 
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Die Verbandsgemeinde Vorharz, bestehend aus den Mitgliedsgemeinden Ditfurt, Groß 
Quenstedt, Harsleben, Hedersleben, Schwanebeck, Selke-Aue und Wegeleben, ist Teil des 
Landkreises Harz und erstreckt sich östlich der Städte Quedlinburg und Halberstadt. Der 
östliche Gemarkungsverlauf gilt gleichzeitig als Kreisgrenze zu den Landkreisen Börde- 
und Salzlandkreis. Das Verbandsgemeindegebiet mit einer Ausdehnung von ca. 208 km² 
wird mit Sitz in Wegeleben und zwei weiteren Bürgerbüros an den Standorten 
Schwanebeck und Selke-Aue (OT-Wedderstedt) verwaltet. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir im Ordnungsamt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
kompetente Persönlichkeit zur Einstellung als  

 
Sachbearbeiter Ordnungsamt (m/w/d) 

Ihre Aufgaben 
 

 Verkehrsangelegenheiten  verkehrsbehördliche Anordnungen 

 Naturschutz und Ortsbildpflege  Baumschutz mit Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und 
Rodungen 

 Katastrophenschutz 

 
Ihr Profil 
 

 

 
 

 

 
 

 

Wir bieten Ihnen  
 

 eine in Vollzeit zu besetzende, unbefristete Stelle 
 eine Stellenbewertung nach EG 9b TVöD-V 
 flexible Arbeitszeiten zur optimalen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
 moderne Büroarbeitsplätze
 gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 ein vielseitiges Aufgabengebiet 

 
 
Die Teilnahme am SOG-Bereitschaftsdienst ist verpflichtend. 
 
Die Bereitschaft zum Einsatz als Wahlhelfer wird erwartet. 
 

Als Schiedsperson bewerben kann sich jede/r interessierte Bürger/in der 
Verbandsgemeinde Vorharz (der Hauptwohnsitz sollte in einer Stadt/Ge-
meinde des jeweiligen Amtsbezirkes sein), welche/r das 25. Lebensjahr 
vollendet hat, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzt und 
nach seiner Persönlichkeit und nach seinen Fähigkeiten geeignet ist, das 
Amt gewissenhaft, unparteiisch und vorurteilsfrei zu führen. Des Weiteren 
soll Sie über die für die Amtsgeschäfte erforderliche Zeit verfügen. Im Üb-
rigen gelten die Ausschlussgründe nach § 3 Schiedsstellen-/Schlichtungs-
gesetz (SchStG,ST).

Ihre Bewerbung mit der Angabe von Name, Vorname, Geburtsname, An-
schrift, Geburtstag, Geburtsort, Beruf, einem kurzen tabellarischen Lebens-
lauf, Ihrer Telefonnummer, einer E-Mail-Adresse richten Sie bitte schrift-
lich bis zum 13.04.2023 per Post an

Verbandsgemeinde Vorharz
Kennwort: Ausschreibung Schiedsstelle Bode-Selke-Aue
z. Hd. Frau Strümpel
Markt 7
38828 Wegeleben

oder per E-Mail an
ines.struempel@vorharz.net

Weitere allgemeine Informationen zum Schiedsamt finden Sie im Internet  
unter http://www.vorharz.net/de/schiedsstellen-1652862018.html

Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr ist wünschenswert.  
Nach § 9 Absatz 5 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt werden Mitglieder im 
Einsatzdienst der Feuerwehr bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, 
wenn nicht andere rechtlich schützenswerte Gründe überwiegen, die in der Person eines anderen Bewerbers liegen. 
 
Schwerbehinderte Menschen und gleichgestellte Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Der Nachweis einer Schwerbehinderung/ Gleichstellung ist zur 
Wahrung der Interessen bereits mit der Bewerbung beizufügen. 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Arbeitszeugnissen senden Sie bitte bis 
22.03.2023 an die 
 
Verbandsgemeinde Vorharz 
z.Hd. Frau Eichhardt 
Markt 7 
38828 Wegeleben 
 
oder per E-Mail an info@vorharz.net. 
 
 
Mit der Bewerbung verbundene Kosten können nicht erstattet werden. Die Bewerbungsunterlagen werden nur 
zurückgeschickt, wenn ein ausreichend frankierter, mit Adresse versehener Rückumschlag in angemessener Größe 
beigefügt wurde. Andernfalls werden die Unterlagen nach 3 Monaten vernichtet. 
 
Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erhalten Sie unter 
www.vorharz/verwaltung/Stellenangebote/Datenschutzhnweise für Bewerber(innen). 
 

Die Verbandsgemeinde Vorharz, bestehend aus 
den Mitgliedsgemeinden Ditfurt, Groß Quenstedt, 
Harsleben, Hedersleben, Schwanebeck, Selke-Aue 
und Wegeleben, ist Teil des Landkreises Harz und 
erstreckt sich östlich der Städte Quedlinburg und 
Halberstadt. Der östliche Gemarkungsverlauf gilt 
gleichzeitig als Kreisgrenze zu den Landkreisen Börde- und Salz-
landkreis. Das Verbandsgemeindegebiet mit einer Ausdehnung 
von ca. 208 km² wird mit Sitz in Wegeleben und zwei weiteren 
Bürgerbüros an den Standorten Schwanebeck und Selke-Aue (OT-
Wedderstedt) verwaltet. Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir im Bauamt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine kompetente 
Persönlichkeit zur Einstellung als

Sachbearbeiter  
für den Bereich Tiefbau und Grünflächen (m/w/d)

Ihre Aufgaben
• Mitwirkung bei der Bauüberwachung und Überprüfung eige-

ner Bauprojekte, insbesondere die Baukontrolle, Bauabnah-
me, Gebrauchsabnahme sowie der Kontrolle der einzelnen 
Baugeschehen

• Erstellung von Zuarbeiten für die Vorbereitungen und Durch-
führungen von Ausschreibungsverfahren nach den Vergabe-
ordnungen

• Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Gemein-
destraßen sowie der Nebenanlagen an Kreis, Landes- und 
Bundesstraßen

• Neubau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungen
• Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Abwasser-

beseitigungsanlagen
• Unterhaltung von Gewässern des Gemeindebesitzes
• Grünflächenverwaltung sowie Baumpflege
• Sicherstellung einer ordentlichen Aktenführung und Archivie-

rung

Ihr Profil
• Sie sind ein Meister bzw. Polier in den Bereichen:

> Straßenbau
> Kanal-, Wasser- oder Rohrleitungsbau
> Tief- oder Spezialtiefbau oder

• Sie sind Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik, Bautech-
nischer Assistent

• Alternativ verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung als Verwaltungsfachangestellter.

Die Qualifikation kann auch durch die Teilnahme an der Verwal-
tungsprüfung I erworben sein.
• Sie verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den einschlä-

gigen technischen Vorschriften wie der VOB/A, VgV, GWG 
und HOAI.

• Sie sind mit den Abläufen und rechtlichen Erfordernissen ei-
ner Kommunalverwaltung sowie dem doppischen Haushalts-
recht vertraut oder mindestens dazu bereit, sich umgehend 
damit vertraut zu machen.

• Sie sind im Besitz eines gültigen Führerscheines der Klasse B 
und es besteht die Bereitschaft, ihr privates Fahrzeug für evtl. 
dienstliche Fahrten (mit einer Ausgleichszahlung nach dem 
Bundesreisekostengesetz) einzusetzen.

• Sehr gute EDV Kenntnisse im Umgang mit Standard PC Pro-
grammen (Word, Excel, Outlook u.a.) werden vorausgesetzt.

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Belastbarkeit, Stressresis-
tenz, Kommunikationsfähigkeit, sind flexibel sowie team- und 
konfliktfähig.

• Eine selbstständige, verantwortungsbewusste und strukturierte 
Arbeitsweise zeichnet Sie aus.

Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite.
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Wir bieten Ihnen
• eine in Vollzeit zu besetzende, unbefristete Stelle
• eine Stellenbewertung nach EG 9a TVöD-V
• flexible Arbeitszeiten zur optimalen Vereinbarkeit von Beruf 

und Privatleben
• moderne Büroarbeitsplätze
• gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• ein vielseitiges Aufgabengebiet

Die Bereitschaft zum Einsatz als Wahlhelfer wird erwartet.
Schwerbehinderte Menschen und gleichgestellte Bewerber werden 
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-
rangig berücksichtigt. Der Nachweis einer Schwerbehinderung/
Gleichstellung ist zur Wahrung der Interessen bereits mit der Be-
werbung beizufügen.Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebens-
lauf, Zeugniskopien und Arbeitszeugnissen senden Sie bitte bis 
31.03.2023 an die

Verbandsgemeinde Vorharz
z. Hd. Frau Eichhardt
Markt 7
38828 Wegeleben
oder per E-Mail an info@vorharz.net.

Mit der Bewerbung verbundene Kosten können nicht erstattet 
werden. Die Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgeschickt, 
wenn ein ausreichend frankierter, mit Adresse versehener Rü-
ckumschlag in angemessener Größe beigefügt wurde. Andernfalls 
werden die Unterlagen nach 3 Monaten vernichtet.Informationen 
zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erhalten Sie 
unter www.vorharz/verwaltung/Stellenangebote/Datenschutzhin-
weis für Bewerber(innen).

Haushaltssatzung und Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Selke-Aue  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom  
17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288) in der zuletzt gültigen Fassung, 
hat die Gemeinde Selke-Aue die folgende, vom Gemeinderat in der 
Sitzung am 12.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen und 
auf Grundlage der Verfügung der Kommunalaufsicht vom 08.02.2023 
einen Beitrittsbeschluss am 02.03.2023 erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfül-
lung der Aufgaben der Gemeinde Selke-Aue voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 2.164 500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.982.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.385.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.803.700 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der Investitionstätigkeit auf 1.050.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus der Investitionstätigkeit auf 620.400 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 2
Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3
Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird 277.100,00 Euro festge-
setzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatz-
satzung vom 24.10.2019, vom Gemeinderat beschlossen am 24.10.2019 
und in Kraft getreten am 01.01.2020, festgesetzt.

§ 6
Gemäß § 4 Absatz 4 der Hauptsatzung in der Kommune in Verbindung 
mit § 105 Kommunalverfassungsgesetz werden unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 
5.000 € festgesetzt. Darüber hinaus entscheidet der Rat.
Zweckgebundene Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden sind 
entsprechend ihrer Verwendung, unabhängig von der Höhe der bereit-
gestellten Mittel fortzuschreiben und einzusetzen.
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Budgets sind ge-
genseitig deckungsfähig.
Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlungen können zur Deckung 
von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Budget herangezogen 
werden. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für 
einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen er-
klärt.
Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen 
Abschreibungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig genehmigt.
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden ganz 
oder teilweise für übertragbar erklärt.

Selke-Aue, den 02.03.2023

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen An-
lagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes 
zur Einsichtnahme vom 16.03.2023 bis 27.03.2023 im Verwaltungsamt 
Schwanebeck, Kapellenstraße 16 in 39397 Schwanebeck, Zimmer 34 
öffentlich aus.
Die nach § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) erforderliche Genehmigung ist durch den Land-
kreis Harz, Kommunalaufsicht am 08.02.2023 unter dem Aktenzeichen  
15 12 03 17 teilweise erteilt worden. Der Liquiditätskredit wurde ver-
sagt. Hierzu wurde am 02.03.2023 ein Beitrittsbeschluss gefasst

Selke-Aue, den 3. März 2023
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Informationen  
zum Verbrennen von Gartenabfällen

In erster Linie sollten Garten-
abfälle durch Kompostierung, 
Strauchschnittsammlung der enwi 
(beachten Sie bitte die Termine im 
Abfallkalender) bzw. in den Wert-
stoffhöfen entsorgt werden. Das 
Verbrennen von Gartenabfällen, 
d.h. trockene Gartenabfälle, abge-
schnittene Pflanzenteile, Gehölz-
schnitt aus privat genutzten Gärten, 
sollte nur als Ausnahme ange-
sehen werden. Das Verbrennen 
ist im Frühjahr in der Zeit vom  
01. März bis 20. April 2023, je-
weils von Montag - Freitag 08:00 -  
18:00 Uhr, sowie am Samstag 
von 08:00 - 14:00 Uhr möglich.

An Sonn- und Feiertagen ist 
das Verbrennen grundsätzlich 
verboten!
Es ist zu beachten, dass Mindest-
abstände von 20 Meter zu Gebäu-
den, 10 Meter zu Gartenlauben, 
10 Meter zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen einzuhalten sind. 
Das Gartenfeuer darf nicht grö-
ßer als 1,5 x 1,5 m Grundfläche 
und 1 m Höhe sein.
Auch Rauchbelästigungen der 
Nachbarn sind zu vermeiden.
Für weitere Fragen stehen die 
Mitarbeiter der Unteren Abfall-
behörde, Tel. 03941 5970 - 5764 
oder -5760 zur Verfügung.

Hinweis zur Leinpflicht für Hunde  
in der Verbandsgemeinde Vorharz

Die ersten Sonnenstrahlen locken 
immer mehr Bürger vor die Tür 
und genießen die frische Luft. Aus 
aktuellem Anlass weist die Ver-
bandsgemeinde Vorharz darauf hin, 
dass Hunde in bebauten Ortsteilen 
sowie auf Straßen und in öffentli-
chen Anlagen wie z. B. Spielplätze 
oder Parkanlagen ganzjährig an der 
Leine zu führen sind.
Dass sich an diese Regel nicht alle 
Hundehalter halten, wird immer 
wieder beobachtet. Dabei handelt 
sich das leinenlose Gassi gehen um 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden 
kann.
Den im § 6 Abs. 2 der Gefahren-
abwehrverordnung der Verbands-
gemeinde Vorharz ist fest vorge-

schrieben, dass Hunde in bebauten 
Ortsteilen an einer geeigneten Lei-
ne zu führen sind.
Die Anleinpflicht soll Hundehalter 
keineswegs diskriminieren. Zum 
einen gibt es durchaus Menschen, 
die sich vor freilaufenden Hunden 
ängstigen, zum anderen wird auch 
ein aufmerksamer Hundehalter 
nicht verhindern können, dass sein 
unangeleinter Vierbeiner wildle-
bende Tiere stört oder sein Ge-
schäft dort verrichtet, wo es nicht 
hingehört.
Die Anleinpflicht gehört zu einer 
Reihe von Regeln, die aufgestellt 
wurden, um im öffentlichen Be-
reich ein rücksichtsvolles Mitein-
ander aller Bürger zu gewährleis-
ten.

Tun wir es der Natur gleich und stehen immer wieder auf,
in der Aufgabe,
das Gute zum Blühen zu bringen.
(Beat Jan)

Allen Bürgerinnen und Bürgern  
wünsche ich ein frohes Osterfest und  
einen schönen Frühlingsanfang.

Ihr Benno Liebner
Bürgermeisterder Stadt Schwanebeck

Lesen Sie gleich los

epaper.wittich.de/2548
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Leipziger Land
Das Votum fiel mehr als deutlich aus: Auf ihrer Sitzung in Bran-
dis bestätigten die Mitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes den 
bisherigen Vorsitzenden David Zühlke für weitere sechs Jahre 
an der Spitze der Interessenvertretung. Auf den Brandinspektor 
entfielen 45 Ja-Stimmen bei nur einer Enthaltung. Die Delegier-
ten der 32 Stadt- und Gemeindewehren hatten sich im Juli in 
Brandis eingefunden, um Bilanz zu ziehen und den Vorstand neu 
zu besetzen.
Zühlke setzte sich in seiner Rede mit dem Thema Mitglieder-
schwund auseinander. Der Verlust von Arbeitsplätzen und der 
dadurch bedingte Wegzug von Einwohnern würden den Brand-
schützern den Boden entziehen. „Nicht nur die Feuerwehren al-
lein sind gefragt, hier gegenzusteuern.“ Auch die Politik müsse 
helfen, das System der Freiwilligen Feuerwehren stabil zu hal-
ten. Verschärft werde das Problem der knappen Personaldecke 
noch dadurch, dass die Wehren immer mehr Aufgaben überneh-
men - weit über ihr eigentliches Aufgabengebiet hinaus. Dies rei-
che von Aufgaben als Deichläufer bis zur Brandschutzerziehung 
oder auch der Tätigkeit als Hilfspolizist, um Veranstaltungen ab-
zusichern. „Wenn dabei die Ausbildung vernachlässigt wird, ist 
das die Kehrseite der Medaille.“
Neben der Nachwuchsgewinnung, die in 93 Jugendwehren 
durch engagierte Kameraden abgesichert wird, möchte der 
Verband auch stärker auf Frauen zugehen. Im Landkreis sind 
derzeit 812 Frauen aktiv. Sie arbeiten als Maschinisten, Atem-
schutzgeräteträger, Gruppen- oder Zugführer. Um die Einsatz-
bereitschaft an Wochentagen zu garantieren, werde man Frauen 
stärker umwerben müssen, gab Zühlke zu Protokoll.
Zur Aufgabenflut, der sich die Ehrenamtlichen gegenüber se-
hen, kommen immer neue gesetzliche Vorgaben. „Vielleicht“, 
regte der Elstertrebnitzer an, „sollten die Großgemeinden da-
rüber nachdenken, einen hauptamtlichen Gemeindewehrleiter 
einzustellen.“ Denn auf ehrenamtliche Führungskräfte würden 
auch durch die Novellierung des Sächsischen Brandschutzge-
setzes neue Herausforderungen warten. „Aber wer übernimmt 
überhaupt noch zusätzliche Verantwortung? Und sind gewisse 
Führungspositionen überhaupt noch ehrenamtlich leistbar? Und 
was sagen Arbeitgeber und Familien?“ All diesen Fragen müs-
se man sich stellen. An die Adresse der Politik richtete Zühlke 
den Appell, eine Überforderung der Kameraden zu vermeiden. 
Das Problem sei die Fülle von Regeln und Vorschriften, die sich 

Wir suchen Immobilien
Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Wir bewerten Ihre Immobilie kostenfrei.
Postbank Immobilien       Rufen Sie an!

Lange Straße 68 · 04668 Grimma
Herr Peter Schwarz
Handy: 0175 5837534
peter-b.schwarz@postbank.de
immobilien.postbank.de/nordsachsen

Unsere Erfahrungen – Ihr Zuhause
Zur Siedlung 9 
04808 Lossatal/OT Falkenhain
Tel.:  034262/44 16 25
Fax:  034262/44 16 26
Mobil: 0163/16 44 160 
E-Mail: k-k-zehrfeld@web.de

Kai Zehrfeld
Maurermeister
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Stahlbetonarbeiten

•  Innen- und Außenputzarbeiten/
Wärmedämmfassaden

•  Sanierungs-, Um- und 
   Ausbauarbeiten
•  Schlüsselfertiger Bau von 
   Einfamilienhäusern
• Tiefbauarbeiten
•  Einbau und Wartung von 
   Kleinkläranlagen/Regenwasser      
   nutzungsanlagen

Töpfergasse 28/30 • 04680 Colditz
Telefon: 03 43 81 / 4 24 28 
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• Dekoration   • Polsterei   • Bodenbelag

Neu gewählter Vorstand mit dem Landrat Henry Graichen, Kreisbrandmeister Nils Adam und dem Vorsitzenden des LFV Sachsen 
Karsten Saack Foto: Tino Reim

Kreisfeuerwehrverband wählt Vorstand

überwiegend Juristen ausgedacht hätten. In der Praxis bedeu-
tet das: Eine Führungskraft muss viele hundert Seiten nicht nur 
gelesen, sondern auch verstanden haben. „Hier brauchen wir 
eine Rückbesinnung auf das wirklich Wichtige“, mahnte der neu 
gewählte Vorsitzende. Personelle Änderungen gab es bei den 
Stellvertretern. In geheimer Wahl erhielten Mike Köhler, stellver-
tretender Stadtwehrleiter in Groitzsch, 41 Stimmen und Dietrich 
Baldeweg, Stadtwehrleiter in Pegau, 40 Stimmen. 
Als neue Stellvertreter wurden Carsten Menzel, Referatsleiter 
Sport in Brandis, mit 33 Stimmen sowie Ingolf Szech, Jugend-
feuerwehrwart in Borna, mit 25 Stimmen gewählt. Schatzmeis-
terin bleibt Heike Klenner von der Feuerwehr Neukieritzsch. Als 

Kassenprüfer wurden Lutz Fichtner, Stadtwehrleiter in Kohren-
Sahlis, und Patrick Fahr von der Feuerwehr Groitzsch verpflich-
tet. Die scheidenden Vorständler Hans-Jürgen Kretzschmar und 
Christian Pfaff wurden auf der Veranstaltung geehrt. Auszeich-
nungen gab es ebenfalls für Tommy Schmidt (Grimma), Christian 
Richter (Markkleeberg-Wachau), Kreisbrandmeister Nils Adam, 
David Freiberg (Markkleeberg-West), Erich Remme (Colditz) und 
Jens Beckmann (Borsdorf). Der Kreisfeuerwehrverband war vor 
sechs Jahren aus der Fusion der Verbände Muldental und Leip-
ziger Land hervorgegangen. Rund 5000 Kameraden sind in den 
Wehren aktiv, dazu kommen knapp 1300 Mitglieder in Jugend- 
und 125 in Kinderfeuerwehren.

Ehrenamtspreis 2017 - Zu ehrende Bürgerinnen und Bürger gesucht
Die Ausübung eines Ehrenamts fordert von der oder dem Aus-
führenden sehr viel ab. Oftmals wird die eigene Freizeit in den 
Hintergrund gestellt, um sich mit ganzer Kraft der ehrenamtli-
chen Aufgabe zu widmen. Um diese Bereitschaft und die oftmals 
langjährige und intensive Arbeit wertzuschätzen und zu ehren, 
möchte der Landkreis Leipzig wieder verdienstvolle Bürgerinnen 
und Bürger für ihre geleistete ehrenamtliche Tätigkeit im Jahr 
2017 auszeichnen. Der Preis wird beim Neujahrsempfang 2018 
durch den Landrat überreicht.
Der Ehrenamtspreis wird an Einzelpersonen vergeben, die sich 
in folgenden Bereichen engagieren:
- Brand- und Katastrophenschutz/Rettungsdienst

- Jugend
- Soziales
- Sport
- Gesellschaft/Politik/Wirtschaft
- sonstige Vereine.
Kennen Sie eine Person, die sich mit grenzenloser Tatkraft 
engagiert?
Die Vorschläge für den Ehrenamtspreis können durch jede na-
türliche oder juristische Person, jedoch nicht für sich selbst, ein-
gereicht werden.
Folgende Angaben sollen enthalten sein:
- zutreffender Bereich

- Name, Adresse und Telefonnummer der absendenden Person
- Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtstag und -ort der vor-

geschlagenen Person
- Art und Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit
- besondere außergewöhnliche Leistung
- bereits erhaltene Auszeichnungen, sofern diese bekannt sind
- ggf. Vorschlag für einen Laudator
- Datum und Unterschrift der Einreicherin/des Einreichers
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 30.09.2017 an:
Landratsamt Landkreis Leipzig
Büro des Landrates / Büro Kreistag
Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna

Praxis für 
Ergotherapie
Claudia Grüneberg

staatlich anerkannte Ergotherapeutin

Martin-Luther-Straße 2 
04808 Wurzen

Mobil 0174 / 9 39 03 59
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Führen von Pferden  
im Wald
Das Reiten im Wald ist entsprechend § 12 Sächsisches Wald-
gesetz nur auf dafür ausgewiesenen und gekennzeichneten 
Waldwegen erlaubt. Im Beitrag zum „Schaufenster Leipziger 
Land“ vom Juli 2017 wurde das Reiten von Pferden mit dem 
Führen von Pferden am Zügel gleichgestellt. 
Der Bußgeldsenat des Oberlandesgerichtes Dresden hat 
nach einer Rechtsbeschwerde im Beschluss vom 10.09.2015 
festgestellt, dass unter dem Begriff Reiten lediglich die Fort-
bewegung eines Menschen auf dem Rücken eines Tieres 
(hier Pferd) zu verstehen ist. Es ist festzustellen, dass das 
Führen eines Pferdes außerhalb hierfür ausgewiesener Wald-
wege nicht unter das Reiten fällt und demnach keine Ord-
nungswidrigkeit gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 6 Sächsisches Wald-
gesetz darstellt.
Untere Forstbehörde im Landratsamt

Einladung: Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit
Das jährliche Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit ist 
zum festen Bestandteil im Veranstaltungskalender des Landkrei-
ses Leipzig geworden.
Ich möchte Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, recht herzlich 
dazu einladen!
Das Festkonzert findet dieses Jahr am Freitag, dem 29. Sep-
tember 2017, um 18:00 Uhr, in der Werkhalle der TDE Mittel-
deutsche Bergbau Service GmbH in Espenhain statt.
Unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Thomas Clamor prä-
sentiert die Sächsische Bläserphilharmonie die Komposition 
„Hymnus“ - Variationen und Fantasien bekannter Choralmelodi-
en für sinfonische Bläserbesetzung.

Der Eintritt ist für alle Besucher kostenfrei, es werden je-
doch Platzkarten benötigt. 

Diese sind voraussichtlich ab Anfang September 2017 erhält-
lich über:
• Landratsamt Landkreis Leipzig, Stauffenbergstraße 4,
   04552 Borna, Büro Kreistag
   Telefon: 03433 241-1014 - Frau Benndorf

• Kur- und Tourist Information Bad Lausick, 
   Straße der Einheit 17,
   04651 Bad Lausick
   Telefon: 034345 52953 oder -27903
• Tourismusverein „Borna und Kohrener Land“ e. V., Markt 2,
   04552 Borna, Markt 2, 04552 Borna,
   Telefon: 03433 873-195
• Tourist Information Colditz, Markt 11, 04680 Colditz
   Telefon: 034381 43519
• Stadtinformation-Touristeninformationszentrum, Markt 23,
   04668 Grimma
   Telefon: 03437 9858285 oder -294
• Tourismusverein Leipziger Neuseenland e. V., 
   Rathausstraße 22,
   04416 Markkleeberg
   Telefon: 0341 33796718
• Tourist-Information Wurzen, Domgasse 2, 04808 Wurzen
   Telefon: 03425 926000 oder 03425 8560400
Die Karten können abgeholt werden. Über das Landratsamt Land-
kreis Leipzig ist auch der Versand der Eintrittskarten möglich.
Henry Graichen, Landrat

Tourismus für alle!? –  
Auch für Menschen  
mit Behinderungen?!

Bewegung für alle – Inklusion im Tourismus

Im Jahr 2009 wurde in Deutschland die Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nati-
onen, kurz UN-BRK ratifiziert. Unter anderem heißt es im BRK:
„Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, 
Freizeit und Sport
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit 
Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Le-
ben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen
a)……
b) …….
c)  Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistun-

gen, wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Touris-
musdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und 
Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben.“

Um Menschen mit Behinderungen speziell auf touristische An-
gebote und entsprechende Möglichkeiten im Landkreis Leipzig 
aufmerksam zu machen, wurde im Jahr 2014 die Internetseite 
www.ja-zur-inklusion.de – barrierefrei durch den Landkreis Leip-
zig aufgebaut und im Netz freigeschaltet.
Mit der Gestaltung des Internetportals www.ja-zur-Inklusion.de 
ist eine interaktive Anlaufstelle im Landkreis Leipzig geschaffen 
worden, die sich als Schnittstelle zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderungen, Vereinen, Initiativen, Entscheidungsträger 
aus Gesellschaft, Tourismus und Politik versteht, welche Inklu-
sion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserem 
Landkreis unterstützen und voranbringen wollen. Dieses Inklusi-
ons-Portal kann als Informations- und Kommunikationsmedium 
für Menschen mit und ohne Behinderungen eine Möglichkeit des 
Austausches bieten und als interaktives Netzwerk eine Zusam-
menarbeit der verschiedenen Interessenvertretungen fördern.
Der Bereich der touristischen Angebote, barrierefreie und inklu-
siver Veranstaltungen und Projektvorstellungen wird kontinuier-
lich ausgebaut, damit Menschen mit Behinderungen sich noch 
umfassender über Möglichkeiten informieren können und so 
gleichberechtigt am Leben in der Gemeinschaft teilhaben kön-
nen. Gleichzeitig wird bei Anbietern von touristischen Angeboten 
durch die direkte Kontaktaufnahme (durch E-Mails, Newsletter, 
Verteilen von Flyern) die Bewusstseinsbildung weiter gestärkt.
Jens Merkel, Behindertenbeauftragter im Ehrenamt des Land-
kreises Leipzig

Ministerpräsident Stanislaw Tillich lädt zum Dialog  
nach Wurzen ein
Wie die Zukunft Sachsens aussehen soll, geht alle Menschen 
im Freistaat etwas an – daher sollten sich auch möglichst viele 
mit Ideen und Vorschlägen an der Diskussion darüber beteiligen. 
Das Dialogprojekt „Miteinander in Sachsen - Für eine starke Zu-
kunft“, das von der Sächsischen Staatskanzlei initiiert wurde, 
gibt dazu die Möglichkeit.
Am 9. August 2017 findet die Dialogveranstaltung für die Land-
kreise Leipzig und Nordsachsen ab 18 Uhr im Magnus-Gott-
fried-Lichtwer Gymnasium in Wurzen statt. Ministerpräsident 
Stanislaw Tillich ist ebenfalls dabei.
Dort werden die Themen diskutiert:
- Bildung/Kita
- ÖPNV, Verkehr, Radwege
- Finanzielle Ausstattung von Kommunen
- Entwicklung ländlicher Raum (Alterung der Gesellschaft/Ge-

sundheitsvorsorge)

Wie kann man mitmachen?
Jedermann ist zu den Dialogveranstaltungen eingeladen, mit-
zudiskutieren. Anmeldung läuft jetzt unter http://lsnq.de/wur. 
Eine Anmeldung ist auch per Post möglich: Sächsische Staats-
kanzlei; Stichwort „Bürgerdialog“; 01095 Dresden. Eine Anmel-
dung per Post muss bis spätestens 04. August 2017 erfolgen. 
Die folgenden Angaben werden für eine erfolgreiche Anmeldung 
benötigt:
· Name, Vorname
· vollständige Anschrift
· Telefonnummer

Was erwartet die Teilnehmer auf der Veranstaltung?
Zunächst gibt es eine kurze Einleitung zu den Zielen, Ablauf 
und Themen. Im Anschluss werden in kleineren, parallel laufen-
den Gruppen von circa 20 bis 25 Teilnehmern die spezifischen 
Themen diskutiert und Vorschläge erarbeitet. Dabei entscheidet 
sich jeder Teilnehmer im Vorfeld für ein Thema. Den Abschluss 
der Veranstaltung bildet ein Diskussionsteil mit dem Ministerprä-
sidenten und das Zusammenführen der Diskussionsergebnisse. 

Die Veranstaltung dauert ungefähr zwei bis drei Stunden. Paral-
lel besteht auch die Möglichkeit zum Onlinedialog.

Wie geht es weiter?
Die Ergebnisse der Dialogveranstaltungen und der Online-Dis-
kussion werden dokumentiert, in einem Zwischenbericht ausge-
wertet und ab Herbst 2017 weiterentwickelt. Ein Kongress, auf 
dem der Abschlussbericht mit seinen Themen und Vorschlägen 
diskutiert wird, soll die Ergebnisse 2018 zusammenfassen.
Weitere Informationen zum Dialogprojekt finden Sie unter www.
dialog.sachsen.de.

Die Vorbereitungsgruppe für die Landkreise Leipzig und Nord-
sachsen hatte sich am 13. Mai 2017 in Brandis getroffen. Wäh-
rend dieser Veranstaltung einigte sie sich auf die vier Diskussi-
onsthemen.  Foto: Claudia Fischer

Fördermittel für ehrenamtliche Maßnahmen  
der Integration
Ab sofort stehen für ehrenamtlich getragene Initiativen zur In-
tegration von Geflüchteten im Landkreis Leipzig Fördermittel 
bereit. Die Gelder werden vom Freistaat Sachsen im Rahmen 
des Landesprogramms Integrative Maßnahmen zur Verfügung 
gestellt und können bei der Koordinierungsstelle für Integration 
im Ausländeramt des Landkreises Leipzig beantragt werden.
Das dafür benötigte Antragsformular sowie Hinweise zur An-
tragstellung finden sie auf der Homepage des Landratsamtes
oder können über mikroprojekte-kfi@lk-l.de angefordert werden. 

Förderfähig sind Sachkosten für Sprachkurse bis maximal  
300 EUR sowie für Mikroprojekte in den Bereichen Orientierung, 
Kultur- und Sprachmittlung bis maximal 1000 EUR. Antragsbe-
rechtigt sind ehrenamtliche Initiativen, Vereine oder Privatper-
sonen sowie mit ihnen kooperierende Kommunen, freie Träger, 
Träger der freien Wohlfahrtspflege oder anerkannte Religionsge-
meinschaften.
Gern beraten Sie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Koordinierungsstelle für Integration bei der Antragstellung.

Jägerschulung zur Entnahme von Trichinenproben  
durch das LÜVA
Das Lebensmittel- und Veterinäramt (LÜVA) des Landkreises Leipzig bietet für Jäger am 10.08.2017, um 17:00 Uhr eine Schulung 
zur Entnahme von Trichinenproben an. Durchgeführt wird die Schulung am Standort Borna (Stauffenbergstraße. 4, Haus 2, 
Raum 2.2.15). Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt über das Sekretariat des LÜVAs telefonisch unter 03433 2412501 oder 
per E-Mail an lueva@lk-l.de.
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Regionales
Anzeigen - Seite 3 -

zur Verstärkung unseres Teams gesucht.

Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Unterneh-
men im Verlagswesen und geben wöchentlich über 100 
Mitteilungsblätter für Städte und Gemeinden in Branden-
burg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie verschiedene 
Sonderpublikationen heraus.

Wir suchen ab sofort für unseren Verlag in Herzberg (Elster) 
eine(n) qualifizierte(n) Mitarbeiter/-in als Medienberater/-in 
für das gesamte Gebiet des Landkreises Leipzig und 
Auerbach.

Die Aufgabenschwerpunkte
•	 	Verkauf	von	Anzeigen	und	Medienprodukten	
•	 	Gewinnung	von	Neukunden
•	 	Pflege	unserer	Bestandskunden

Ihr Profil
•	 Führerschein	Klasse	B
•	 Das	„Verkaufsgen“
•	 Argumentationsstärke	und	Abschlusssicherheit
•	 Freude	daran,	mit	Menschen	zu	kommunizieren
•	 Engagement	und	Flexibilität
•	 Sehr	gute	kommunikative	Kompetenz
•	 Erfahrung	in	der	Werbebranche
•	 Spaß	an	der	Arbeit

im Außendienst

Mitarbeiter/-in

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit dem Stichwort „Bewerbung Leipzig“

per E-Mail an:

b.stein@wittich-herzberg.de

LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg (Elster)

z. Hd. Herrn Stein, Tel. 03535 489-180
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MECKLENBURG-VORPOMMERN - DAS LAND DER TAUSEND SEEN

FERIENHÄUSER 
IM FERIENPARK LENZ

... Unser schönster Urlaub ...
Baden, Wandern, Reiten, Strand, Sonne, 

Boot fahren, Angeln, Kanutour, Picknick, 

Tierpark, Spielplatz und sooo viel mehr!

Ferienhäuser und Ferienwohnungen

Ferienpark Lenz
Mobil.: 0178-5319513 · Tel.: 039932-825201
17213 Malchow/OT Lenz · info@ferienkontor-mv.de

        www.ferienpark-lenz.de

Tipps für eine naturschonende und rücksichtsvolle  
Freizeitgestaltung!
Wer den ganzen Tag hart arbeitet, oftmals Überstunden anhäuft, 
der sucht einen Ausgleich, Erholung nach Feierabend, am Wo-
chenende oder an den lang ersehnten freien Tagen. „Raus in die 
Natur“, heißt es dann und die Vorzüge frischer Luft, relativer Ein-
samkeit und das Gefühl zu genießen, doch noch ein Teil dieser 
Ursprünglichkeit zu sein. Das wenigste, was man in dieser Situ-
ation gebrauchen kann, ist ein erhobener Zeigefinger. Dennoch 
sollten gerade in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft ei-
nige Grundsätze beachtet werden.
Für alle Freizeitaktivitäten gilt:
Die freie Landschaft darf von allen zum Zwecke der Erholung un-
entgeltlich betreten werden. Landwirtschaftlich genutzte Flächen 
dürfen während der Nutzzeit nicht betreten werden; als Nutzzeit 
gilt die Zeit zwischen Aussaat oder Bestellung und Ernte, bei Grün-
land die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung. Sonderkultu-
ren, insbesondere Flächen, die dem Garten-, Obst- und Weinbau 
dienen, dürfen ganzjährig nur auf Wegen betreten werden.
Grundsätzlich darf der Wald zum Zwecke der Erholung, unab-
hängig von den Eigentumsverhältnissen, im Freistaat Sachsen 
frei betreten werden. Geregelt ist dies im § 11 des Sächsischen 
Waldgesetzes. Das Betreten des Waldes geschieht auf eigene 
Gefahr. Gesperrte Waldflächen, Verjüngungsflächen, Waldflä-
chen und Wege, auf denen Holz eingeschlagen oder aufbereitet 
wird, dürfen nicht betreten werden. Das Fahren mit Fahrrädern 
(einschließlich Mountainbikes) ist ausschließlich auf den Wald-
wegen und Straßen gestattet. Das Reiten im Wald ist nur auf 
ausgewiesenen Reitwegen erlaubt. Das Betretungsrecht um-
fasst nicht das Befahren mit Kraftfahrzeugen, das Zelten sowie 
das Aufstellen und Abstellen von Fahrzeugen.
Aktivitäten sind grundsätzlich im Einklang mit der natürlichen 
Umgebung durchzuführen, sie sollten die Lebensräume und 
-gemeinschaften nicht stören und rücksichtsvoll gegenüber 
anderen Erholungssuchenden und den in Wald und Feld statt-
findenden Arbeiten erfolgen. Das schließt die gründliche Wahl 

der richtigen Tageszeit ein. Nicht selten müssen dabei die indi-
viduellen Interessen hinter Vorschriften zur Regelung natürlicher 
Abläufe zurücktreten.
Ohne die einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z. B. 
BNatSchG, SächsNatSchG, SächsWaldG, Reitwegeverord-
nung, …) im Einzelnen zu kennen, werden folgende Tipps fürs 
Erste helfen, die verschiedenen Ansprüche zu koordinieren.
- Betreten Sie keine land- oder forstwirtschaftlichen Kulturen.
- Nutzen Sie zum Wandern, Radfahren und Skilaufen die be-

festigten Waldwege.
- Das Reiten hat nur auf den dafür ausgewiesenen Wegen zu 

erfolgen.
- Informieren Sie sich im Vorfeld über ausgewiesene Schutz-

gebiete.
- Meiden Sie gefährliche Bereiche (land- und forstwirtschaftli-

che Arbeiten, laufender Jagdbetrieb).
- Das Rauchen (im Wald) und der Umgang mit offenem Feuer 

außerhalb dafür gekennzeichneter Stellen sind verboten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Elterntieren und ihren Jung-

tieren, insbesondere während der Setz- und Brutzeiten. Be-
treten Sie nach Möglichkeit nicht erkennbare Wildeinstände.

- Führen Sie Ihre Hunde an der Leine (Auch der gehorsams-
te Hund stammt vom Wolf ab und besitzt einen Beutetrieb. 
Selbst seine Witterung verursacht Störungen.).

- Versuchen Sie, größere Veranstaltungen oder Sondernut-
zungen grundsätzlich mit dem Grundstückseigentümer ab-
zustimmen.

Die genannten Grundsätze gelten für alle Naturnutzer, egal ob 
Erholungssuchender, Land- und Forstwirt, Jäger und Natur-
schützer gleichermaßen. Wir alle sind hier nur zu Besuch und 
wollen unsere Natur verantwortungsbewusst erhalten.
In diesem Sinne Horrido, Weidmannsheil, Petri Heil und Sport frei!
Olaf Kroggel / Kreisjagdverband Muldentalkreis e. V.
(Quellen: SMUL, BNatSchG, SächsNatSchG, SächsWaldG)

1. Nachwuchsmusikfestival
Kinderheim rockt Machern
Zum ersten Mal lädt das Kinderheim machern zu einem Nach-
wuchsmusikfestival ein, um einen gemeinsamen musikalischen 
Sommertag zu erleben. Jeder Musikfan ist willkommen, um 
mit den Kindern und Jugendlichen im Eichenweg 1 in Machern 
abzurocken. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die 
Gäste am 19. August 2017, von 14:00 bis 22:00 Uhr. Neben Auf-
tritten der hauseigenen Band fresh diamonds und unserer Kaba-
rettgruppe Die HEIMlichtuer wird ein Bandwettbewerb zwischen 
Schülerbands aus der Region stattfinden. 
Angemeldet haben sich für diesen Wettbewerb die Bands  
L. T. Rock Brothers (Gymnasium Brandis), Klanc (Bandcoaching-
Projekt der Villa e. V.) und Pometa Empaton (Oberschule Böhlen/
Grimma). Bewertet werden die Darbietungen der jungen Musiker 
von einer Jury, in der unter anderem Tobias Künzel (Die Prinzen) 
sowie Roman Raschke (Leipziger Musiker & Kabarettist) sitzen 
werden. Hierzu laden wir auch recht herzlich die Freunde, Fa-
milien und Mitschüler aller Bands, aber auch alle Interessierten 
ein. Um den Abend rockig abzurunden, werden ab 19:00 die 
Bands Stilbruch und Linie 7ieben das Publikum mit Rockmusik 
begeistern.

Für die kleinen Besucher wartet auf unserem Gelände eine 
Hüpfburg zum Toben, ein Sandspielplatz zum Burgen bauen und 
Kinderschminken.
Wir freuen uns auf jeden Besucher der Lust hat, mit uns einen 
rockigen Festivaltag für Jung und Alt zu erleben.
Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Laura Anett Toste
Sebastian Kalamorz
Geschäftsführer/
Diplom Sozialpädagoge (FH)/
Systemischer Familientherapeut (SG) &
Coach (DGfC)

Wir machen Kinder stark und schaffen Lebensräume, unterstüt-
zen Sie uns!
Spendenkonto:
Volks- und Raiffeiesenbank Muldental eG
IBAN: DE 45 8609 5484 5100 0096 60, BIC: GEN 0D EF 1 GMW
Informationen unter www.kinderheim-machern.de

Mobilitätstraining am 29.07. in Grimma

Die Regionale Projektgruppe „ÖPNV für alle“ Region Landkreis 
Leipzig/Nordsachsen führt am Sonnabend, dem 29.07.2017, 
in der Zeit von 9.30 - 12.00 Uhr das erste Mobilitätstraining in 
Grimma durch. Hierzu treffen sich alle Teilnehmer in der Steck-
nadelallee 13, Punkthaus 9, in Grimma-Süd. 
Das Mobilitätstraining wird von der Regionalen Projektgruppe 
der Region Landkreis Leipzig / Nordsachsen in enger Zusam-
menarbeit mit dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) und 
der Regionalbus Leipzig GmbH angeboten. 

Als Teil des Projektes „ÖPNV/SPNV für alle“, erhalten die Teil-
nehmer die Möglichkeit, sich über den Zugang zum ÖPNV zu 
informieren, Einblicke in die fahrgastrelevante Technik am Fahr-
zeug zu erhalten und ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Lini-
enbussen zu erproben und ggf. zu festigen.
Das vorgesehene Training wird aus einem theoretischen und 
praktischen Teil bestehen. 
Dabei werden den Anwesenden folgende Fertigkeiten vermittelt:
• Nutzung von analogen und internetbasierten Informations-

angeboten
• Beförderungsbedingungen
• Kontaktaufnahme mit dem Fahrer
• Nutzung verschiedener Haltestellenarten (Grimma Süd u. 

Nicolaiplatz)
• Einsteigen/Aussteigen bzw. Einfahren/Ausfahren
• Rampennutzung für Rollator- und Rollstuhlnutzer an einge-

schränkt barrierefreien Haltestellen
• Behindertengerechte Ausstattung der Niederflurbusse
• Korrekte Positionierung des Hilfsmittels im Fahrzeug
• Auffinden eines Sitzplatzes und Gegenseitige Rücksicht-

nahme
Die Regionale Projektgruppe und die Unterstützer hoffen auf 
eine rege Teilnahme und freuen sich auf eine informative Ver-
anstaltung. 
Für Fragen steht Ihnen die Projektmitarbeiterin, Frau Jana Treff-
ler (Tel. 03437 919046), gern zur Verfügung.
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Allen Einwohnern der Gemeinde Selke-Aue
wünsche ich ein frohes und gesundes Osterfest.

Uwe Fabian
Bürgermeister Gemeinde Selke-Aue
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Kathrin Brock (l.) und Madleen Bense (r.) Steffi Lutz (l.), Franziska 
Klein (r.), die „Bärchen“

Die Bodespatzen aus Wegeleben sagen „Danke“
Am 28.02.2023 haben wir unse-
re liebe Kollegin Antje Ehlert mit 
Blumen, Konfetti, Lieblingsliedern 
und ganz viel Emotion in den Ru-
hestand verabschiedet. Wir bedan-
ken uns für eine ganz tolle Zusam-
menarbeit, für die ganzen schönen 
Momente, die musikalische Be-
gleitung, deinen Ideenreichtum, 
dein Engagement in Kita und Hort 
und einfach dafür, dass du unser 
Team über solange Zeit unterstützt 
und bereichert hast.
Mit ihr geht so viel Kitageschich-
te, die sie nun in Ruhe im Kreise 
ihrer Lieben immer wieder Revue 

passieren lassen und dabei mächtig 
stolz auf sich sein kann.
Auch verabschiedeten sich die El-
tern mit Geschenken und ganz lie-
ben Worten bei ihr, da Antje Ehlert 
mehrere Generationen in der Kita 
betreut hat. Es gab viele Eltern-
teile, die selber bei Antje in der 
Gruppe waren, was den herzlichen 
und beinahe familiären Umgang 
festigte.
Wir wünschen ihr für den neuen 
Lebensabschnitt alles Gute, ganz 
viel Gesundheit und Lebensfreude!
„Alles hat seine Zeit“ und somit 
DANKE liebe Antje.

Die Bodespatzen aus Wegeleben sagen „Danke“

Es gab noch einen Grund „Danke“ 
zu sagen. Durch eine großartige 
Spende der Eltern und Freunde 
war es möglich, den Kleinsten ein 
Trampolin für deren Gruppenraum 
zu kaufen. Durch jahrelange Nicht-
benutzung der Räumlichkeit fehlte 
modernes Spielzeug und Gerät, 
welches die Bewegung fördert.
Es blieb noch Spendengeld über, 
welches schon für neue Spielgeräte 
verplant ist.

Ein großer Dank geht an Kathrin 
Brock, die sich stellvertretend für 
die Eltern der Krippengruppe „Bär-
chen“ als Überbringerin der Über-
raschung bereiterklärte und die 
Kinderaugen somit zum Strahlen 
brachte.
Danke, an alle Geldgeber und für 
das tolle Trampolin, sagen die 
„Bärchen“, die Erzieherinnen Steffi 
Lutz, Franziska Klein und die Lei-
terin Madleen Bense.

1. Hederslebener Hallen Freizeit-Fußball-Pokal
Am 18.02.2023 fand der 1. He-
derslebener Hallen-Freizeit-
Fußball-Pokal statt. Der An-
drang war so riesig, dass man 
leider sogar noch Mannschaften 
absagen musste. Am Start wa-
ren 10 Mannschaften die in zwei 
Gruppen die Vorrunde ausspiel-
ten, hier gab es schon so manche 
Überraschung wie z.B. das aus-
scheiden der ehem. A-Jugend. 
Letztendlich standen sich im 
Finale Lazio Koma und Fortuna 
Ditfurt gegenüber. Es war ein 
Finale nach Maß, welches im 
7 Meter schießen seinen Sieger 
finden musste. Das glücklichere 
Ende fand hier Fortuna Ditfurt, 
die den ersten Freizeit Hallenpo-

kal gewann. Zum besten Torhü-
ter wurde Max Krajewski geehrt 
und bester Torschütze wurde 
Andreas Schröder aus Ditfurt. 
Ein großes Dankeschön gilt 
Charly Fricke der kurzfristig als 
Schiedsrichter eingesprungen 
ist. Ebenfalls ein Dankeschön 
gilt Henning Ahlers und Florian 
Gabriel für die Durchführung 
bzw. dem Schreibdienst. Die-
se Veranstaltung wurde sowohl 
von den Aktiven als auch von 
den Zuschauern sehr gelobt egal 
ob Organisation, Durchführung 
oder Bewirtung, es war rundum 
eine gelungene Veranstaltung, 
die hoffentlich zur Tradition 
wird.
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Nachwuchskicker gesucht
Hast du Spaß an Sport und am Fußball?
Wir suchen Mädchen und Jungen, zwischen 4 und 15 Jahren, die Lust 
und Spaß an Bewegung haben und dabei Fußball spielen wollen.
Kommt vorbei und macht mit!

SV Blau-Weiß Hausneindorf
Telefonnummer für Rückfragen
Nachwuchsleiter Matthias Mantel   
Tel. 0171 5206830

Trainingszeiten Sportplatz Hausneindorf

G-Jugend (Jahrgang 2016 - 2018) und

F-Jugend (Jahrgang 2014 - 2015)
immer freitags von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr

C-Jugend (Jahrgang 2007 - 2009)
immer dienstags und donnerstags von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr

D-Jugend (Jahrgang 2010 - 2013)
immer mittwochs von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Hederslebener Jugendkegler bei der  
Landesjugendmeisterschaft Dreibahnen

Am 04.02.2023 fan-
den in Wolfsburg 
die Landesjugend-
meisterschaften im 
Dre ibahnensp ie l 
statt. Diese Art gilt 

als Königsdisziplin im Kegelsport, 
denn man muss alle drei Bahnarten 
Bohle, Schere und Classic beherr-
schen, um erfolgreich zu sein. Für 
uns waren Laura und ihr Bruder 
Florian Weigelt sowie Josephine 
Hartung am Start. In spannenden 
Wettkämpfen konnten wir einiges 
abräumen. So hat Laura ihren Ti-
tel im Einzel bei der u18 weiblich 
erfolgreich verteidigt und wurde 
neue und alte Landesmeisterin. 
Florian wurde leider noch mit dem 

letzten Starter abgefangen und 
wurde Vizelandesmeister bei der 
u14 männlich. Josephine belegte 
bei ihrer ersten LJM einen guten  
9. Platz im Einzel. Des Weiteren 
wurde Laura mit Jennifer Heine 
aus Ditfurt Vizelandesmeister bei 
der u18 weiblich im Doppel. Der 
Medaillenregen wurde dann für 
Laura mit dem Vizelandesmeister 
bei der u18 Mixed mit Laurenz 
Fels aus Heudeber beendet. Flo-
rian und Josephine belegten einen 
guten 6. Platz bei der u14 Mixed.
Somit starten Laura und Florian im 
Mai bei der Deutschen Jugendmeis-
terschaft ebenfalls in Wolfsburg.
Dazu wünschen wir viel Erfolg 
und viele Hölzer.

Landes-Jugendsportler*in des Jahres 2022

Große Ehre für unsere Jugendkegler  
Laura und Florian Weigelt!

Diese wurden für ihre sport-
lichen Erfolge im Jahr 2022 
vom Landessportbund zum 
Jugendsportler*in des Jahres 
geehrt. Diese Auszeichnung er-
hielten sie im Rahmen der Aus-
zeichnungsveranstaltung am 
25.02.2023 in Halle. Ebenfalls 
diese Auszeichnung erhielt Jenni-
fer Heine aus Ditfurt. Diese Aus-
zeichnungen sind für unsere Ke-
geljugend ein Riesenerfolg und 
eine große Ehre, welche zuvor 
noch niemand bekommen hat. 
Man kann nur sagen macht weiter 
so und beschert uns weiterhin so 
viel Freude.
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Harzmeisterschaft Jugend Bohle
Die Harzmeister-
schaften der Ju-
gend verliefen für 
die Hederslebener 
Kegelsportler sehr 
erfolgreich, in ins-

gesamt 6 Turnieren wurden die 
besten aus dem Harzkreis ermit-
telt.
Laura Weigelt konnte ihrer Fa-
voritenrolle gerecht werden und 
wurde mit der Höchstpunkt-
zahl Harzmeisterin bei der u18 
weiblich, vor Jennifer Heine aus 
Ditfurt und Kira Moh aus Bal-
lenstedt.
Florian Weigelt machte es seiner 
Schwester nach und holte sich 
mit dem letzten Turnier noch 
den Harzmeistertitel bei der u14 
männlich, vor Florian Köhn und 

Yannick Egeling aus Ballenstedt.
Bei der u14 weiblich wurde Jose-
phine Hartung Vizemeister. Hier 
reichte es nicht ganz Charlie Ann 
Schaaf aus Ditfurt vom Thron zu 
stoßen, die Harzmeisterin wurde. 
Den dritten Platz belegte hier Pia 
Körner aus Ballenstedt. Die drei 
starten am 18.03. und 19.03. bei 
den Landesmeisterschaften im 
Bördekreis.
Außerdem belegten Amy Chris-
tiani Platz 7 und Arian Faßhauer 
Platz 4. Bei ihrer ersten Saison 
bei der u14 ist dies ein super Er-
folg und verspricht für die Zu-
kunft großes.
Ebenfalls den 4. Platz belegte 
Philip Winningstedt bei der u18 
männlich in seiner ersten Sai-
son.

Neues vom Schützenverein Wegeleben
Der Schützenverein Wegeleben 
freut sich seit Sommer letzten 
Jahres über eine wachsende 
Mitgliederzahl. Besonders Kin-
der haben durch das Angebot 
des Bogenschießens den Weg in 
den Verein gefunden. Das wö-
chentliche Training nehmen die 
meisten der jungen Mitglieder 
regelmäßig wahr. Für die Gruppe 
gab es im Dezember eine Über-
raschung, vorbereitet von ihrem 
Trainer Jörg Gesierich. Er hatte 
für alle Bogenschützen Weih-
nachtspäckchen gepackt, die 
dem Alter und den Fähigkeiten 
der Schützen entsprachen. Diese 
wurden an einen Weihnachts-
baum gehängt und mussten von 
den Kinden erkämpft werden. 
Das schafften natürlich alle, 
denn das Training hatte sich in-
zwischen ausgezahlt und schnell 
hatte jeder sein Geschenk ge-
troffen. Danach ging es für alle 
ins Schützenzimmer, wo ein 
weihnachtlich gedeckter Tisch 
mit Gebäck, Kakao und anderen 
Süßigkeiten auf die Bogenschüt-
zen wartete. Beim Auspacken 
der Geschenke hatten alle viel 
Spaß, denn jedes Paket enthielt 
neben anderen Überraschungen 
ein Knobelspiel, bei dem die 
Kinder ihre Geschicklichkeit un-
ter Beweis stellen konnten. Na-
türlich gab es hierbei einen klei-
nen Trick, der aber vorerst nicht 
verraten wurde. Allen Kindern 
bereitete diese vorweihnachtli-
che Trainingseinheit der etwas 
anderen Art sichtlich Freude.
Am 7. Januar waren alle Schüt-
zen des Vereins zum Neujahrspo-
kalschießen eingeladen. Dieser 

Pokal wird seit über 20 Jahren 
jährlich Anfang Januar ausge-
schossen. Zeitgleich gibt es im-
mer ein Frühstück, bei dem sich 
die Wartezeit gut überbrücken 
lässt. Zum wiederholten Male 
konnten die beiden Sieger des 
Vorjahres, Monika Rappe und 
Helmuth Schütze, das Schießen 
für sich entscheiden.
Auch im Februar gab es einen 
weiteren Höhepunkt im Ver-
einsleben des SV Wegeleben. 
Das zur Tradition gewordene 
Grünkohlessen mit dem dazuge-
hörigen Schießen um den Grün-
kohlpokal konnte aus terminli-
chen Gründen nicht wie üblich 
im Herbst stattfinden, sondern 
musste auf Februar verschoben 
werden. Die deftige Mahlzeit 
wurde wie immer von Hobby-
köchen des Vereins zubereitet. 
Das Pokalschießen wurde mit 
dem KK-Gewehr als Mann-
schaftswettkampf ausgetragen. 
Je zwei Schützen bildeten eine 
Mannschaft, die frei wählbar 
zusammengestellt werden konn-
te. Besonders unsere jüngeren 
Schützen beteiligten sich mit 
viel Ehrgeiz an diesem Wettbe-
werb. Die Pokalgewinner waren 
Andi und Tom Schachtschabel, 
so dass der Pokal ein weiteres 
Jahr in ihrem Besitz bleiben 
konnte.
Allen Siegern nochmals herzli-
chen Glückwunsch! Ebenfalls 
geht ein Dankeschön an alle, die 
durch ihre Teilnahme und fleißi-
ge Unterstützung zum Gelingen 
der Veranstaltungen beigetragen 
haben.

Der Vorstand
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ALLE INFOS: vollereinsatz.sachsen-anhalt.de

WOFÜR STEHST DU?

VOLLES PROGRAMM 

FEUERWEHR: Wir zeigen euch,  

was Feuerwehr heute bedeutet: Technik, Logistik, 

Know-how, Forschung und natürlich Einsatz …  

Erlebt die Facetten der Feuerwehr in Sachsen- 

Anhalt, lasst euch und eure Familie begeistern  

von dem, wofür wir brennen. Probiert unsere  

Technik und lasst euch gut unterhalten … 

DEINE FREIWILLIGE

FEUERWEHR IN  
SACHSEN-ANHALT 

BRAUCHT DICH
GENAU WIE DU SIE.

KOMM ZU UNS. WIR ZEIGEN DIR, WOFÜR WIR 

BRENNEN: GEMEINSCHAFT, SICHERHEIT, HEIMAT, 

TATKRAFT, TECHNIK UND LOGISTIK.

   WIR STEHEN DAFÜR.

VOLLER
EINSATZ

KCW Karnevalclub Wegeleben e. V.

Besuch des Heimatvereins in Schwanebeck
Am 15. Februar machten sich Mit-
glieder des Heimatvereins Harsle-
ben „Drei Sterne„ i.G. auf den Weg 
nach Schwanebeck.
Dort trafen wir zwei Vertreterinnen 
des Schwanebecker Heimatvereins, 
Frau Angelika Arnoldt und Frau 
Silvia Klietz, zum Erfahrungsaus-
tausch. Wir besichtigten die Heimat-
stuben, die mit sehr interessanten 
Objekten ausgestattet waren und er-
fuhren einiges über die Geschichte 
von Schwanebeck und das Vereins-
leben. Es war für unsere Mitglieder 

ein sehr interessanter und aufschluss-
reicher Nachmittag. Zum Abschluss 
bedankte sich unser Vereinsvorsit-
zender Dr. Heising mit einem kleinen 
Präsent. Wir verabschiedeten uns mit 
guten Ratschlägen im Gepäck und 
dem Versprechen, auch in Zukunft 
den Kontakt zu den Schwanebeckern 
aufrechtzuerhalten.
Für alle Mitglieder und interessierte 
Mitbürger findet die nächste Zusam-
menkunft am 15. März um 19:00 Uhr 
im Rathaus Harsleben statt.

Sylvia Klietz, Rosemarie Brandt, Birgit Heyer, Christel Bischoff (vordere 
Reihe von links nach rechts) Christel Junge, Dr. Helma Gabrisch, Angeli-
ka Arnholdt, Frank Heyer, Jutta Bohnhagen, Dr. Bernhard Heising (hinte-
re Reihe von links nach rechts)
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Veranstaltungskalender der Groß Quenstedter Vereine 2023

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

15.04.2023 17:00 Osterfeuer im Pfarrgarten Pfarrhaus, Ostendorf 10, Groß Quenstedt
30.04.2023 18:00 Fackelumzug mit anschließendem Maifeuer Platz Kirchstraße/Hauptstraße dann Schützenplatz
01.05.2023 10:00 Sportfest des TSV Germania 1990 e. V. Sportplatz Groß Quenstedt „Am Bahnhof“
10. – 11.06.2023 Volksfest Dorfanger Groß Quenstedt, Schulweg
27.08.2023 14:00 Grillnachmittag des Förderverein Mehrzweckhalle 

Groß Quenstedt e. V.
Mehrzweckhalle Groß Quenstedt, Schulweg 18

08. – 10.09.2023 Reit- und Fahrturnier Wiese in der Heerstraße
23.09.2023 14:00 Erntedankfest „Robra’s Hof“, Hauptstraße 22
29.11.2023 16:00 Weihnachtsbaumglühen Platz Kirchstraße/Hauptstraße
09. – 10.12.2023 Kleintierzuchtausstellung Mehrzweckhalle Groß Quenstedt, Schulweg 18
26.12.2023 17.00 Feuerzangenbowle Jugendtreff Groß Quenstedt, Kirchstraße 4 A/

Schulhof

Stand: 01.03.2023
* Änderungen vorbehalten

OSTERFEUER
am 

08. April 2023
in Hedersleben am Sportplatz ein.

 ist Anzünden des Feuers.18.30 Uhr

Die Dicken Bäuche sorgen 
für Musik 

und das leibliches Wohl!

Die 
Gemeinde Hedersleben

 läd zum

Wir freuen uns auf

 zahlreiche Besucher!

Der Bürgermeister  Adolf Speck

Osterfeuer auf der Burg Hausneindorf

Endlich ist es so weit und das 
Osterfest steht an. Und das wol-
len wir in diesem Jahr wieder 
richtig feiern - mit einem zünfti-
gen Osterfeuer auf der Burg.
Am Ostersamstag, dem 8. Ap-
ril 2023 ab 18 Uhr laden wir zu 
einem bunten Treiben auf den 
Burghof ein. Für unsere Jüngs-
ten steht wie immer die Eierkull-
erbahn bereit. Um 19 Uhr wird 
die Jugendfeuerwehr das Oster-
feuer entzünden.
In der großen Festhalle laden wir 
zur Osterdisco ein.

Für das leibliche Wohl sorgen 
wir mit Würstchen und Fisch-
brötchen und leckeren Gerichten 
rund um das Ei. Auch für leckere 
Getränke wird gesorgt, nicht zu-
letzt in „Stephans Cocktailecke“.
Fröhlich und mit guter Laune 
wollen wir den Frühling einläu-
ten und laden herzlich ein.

Der Heimatverein 
Hausneindorf e. V.

Hinweis auf die Wiederaufnahme der  
Veröffentlichung von Ehe- und Altersjubilaren

Ab dieser Ausgabe werden wie-
der regelmäßig Ehe- und Alters-
jubilare aus unseren Mitglieds-
gemeinden bekanntgemacht.
Grund ist eine Änderung der 
Landesgebührenordnung, wo-

nach von den Betroffenen dafür 
keine Gebühren mehr zu erhe-
ben sind. Die einwohnermelde-
rechtlichen Übermittlungssper-
ren werden selbstverständlich 
beachtet.

Herzlichen GlückwunschHerzlichen Glückwunsch

Ditfurt
01.03. Herr Hohmann, Heinz zum 90. Geburtstag
09.03. Herr Arndt, Hans zum 80. Geburtstag
15.03. Frau Dube, Doris zum 85. Geburtstag

Hedersleben
04.03. Frau Feldmann, Beate zum 70. Geburtstag
06.03. Frau Franke, Petra zum 70. Geburtstag

Schwanebeck
04.03. Frau Storbeck, Barbara zum 75. Geburtstag
19.03. Herr Theißen, Hans-Dieter zum 70. Geburtstag
29.03. Herr Thölert, Wolfgang zum 75. Geburtstag

Nienhagen
02.03. Frau Piechotta, Barbara zum 70. Geburtstag
18.03. Frau Sorger, Renate zum 75. Geburtstag

Hausneindorf
27.03. Herr Flamming, Hansi zum 85. Geburtstag

Heteborn
08.03. Herr Heinecke, Manfred zum 85. Geburtstag
19.03. Frau Damköhler, Marlies zum 70. Geburtstag

Wegeleben
03.03. Herr Becker, Uwe zum 70. Geburtstag
05.03. Frau Buhtz, Brunhild zum 80. Geburtstag
08.03. Herr Beltin, Wilfried zum 70. Geburtstag
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15.03. Herr Dräger, Guido zum 85. Geburtstag
16.03. Herr Fonfara, Wolfgang zum 75. Geburtstag
24.03. Frau Böhm, Magdalena zum 85. Geburtstag
28.03. Frau Grünewald, Monika zum 70. Geburtstag
30.03. Herr Geschwind, Peter zum 80. Geburtstag
31.03. Herr Freier, Rudolf zum 75. Geburtstag

Deesdorf
11.03. Frau Ihsecke, Vera zum 70. Geburtstag

Rodersdorf
06.03. Frau Schüler, Hannelore zum 70. Geburtstag

Hinweis: Die Liste beschränkt sich auf die Personen, die keine Aus-
kunftssperre beantragt haben.

Ehejubiläum
Ditfurt
17.03. zum 50. Hochzeitstag
Herr Kühne, Wolfgang und Frau Kühne, Marianne
Hedersleben
16.03. zum 50. Hochzeitstag
Herr Timme, Günter und Frau Timme, Marianne
Schwanebeck
03.03. zum 50. Hochzeitstag
Herr Völker, Gerd-Uwe und Frau Völker, Hannelore
Wedderstedt
09.03. zum 60. Hochzeitstag
Herr Dehne, Fritz und Frau Dehne, Karin
Wegeleben
08.03. zum 65. Hochzeitstag
Herr Ulbrich, Horst und Frau Ulbrich, Elisabeth
Adersleben
24.03. zum 50. Hochzeitstag
Herr Jordan, Karlheinz und Frau Jordan, Ilona
30.03. zum 50. Hochzeitstag
Herr Meinecke, Udo und Frau Meinecke, Gabriele

Hinweis: Die Liste beschränkt sich auf die Personen, die keine Aus-
kunftssperre beantragt haben.
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